
 
 

Regierungsratsbeschluss vom 6. Juli 2010 

 

 Nr. 2010/1294   

Änderung des Volksschulgesetzes (als Folge der Reform der Sekundarstufe I) 

Änderung der Bildungspläne der Volksschule; Leitideen der Sekundarschule P 

  

1. Erwägungen 

Mit dem Kantonsratsbeschluss vom 30. August 2006 (RG 027/2006) und dem Volksentscheid 

vom 26. November 2006 wurde die Reform der Sekundarstufe I genehmigt. Die Reform reduziert 

die bisherige komplexe Gliederung der Sekundarstufe I auf die Anforderungsniveaus Sek K (Klein-

klasse), Sek B (Basisanforderungen), Sek E (erweiterte Anforderungen), Sek P (progymnasiale 

Klassen). Die Sekundarschule P ist ein neuer zweijähriger Anforderungstyp, der neu konzipiert wer-

den musste. Mit dem RRB Nr. 2009/398 vom 10. März 2009 wurden die Lektionentafeln der ein-

zelnen Anforderungsniveaus und mit RRB Nr. 2009/399 vom 10. März 2009 die Standorte der 

Sekundarschule P bestimmt. 

Für die Sekundarschule P musste ein neuer Lehrplan/Stoffplan erarbeitet werden. Innerhalb der Pro-

jektorganisation zur Reform der Sekundarstufe I wurden im Teilprojekt Sek P Fachpersonen zur Aus-

arbeitung der Fachlehrpläne für die Sek P beigezogen. Für jedes der 15 Pflichtfächer der Lektionen-

tafel der Sek P wie auch für die beiden Wahlpflichtfächer „Latein“ und „Wissenschaft und Technik“ 

wurden Fachlehrpläne erarbeitet. Diese Fachlehrpläne wurden in der Projektorganisation vom Projekt-

team wie auch vom Projektausschuss genehmigt und zum Lehrplan Sek P zusammengestellt. 

Übergeordnet gelten die Leitideen der Volksschule auch für die Sek P. Zusätzlich wurden für die 

Ausrichtung der Sekundarschule P spezifische Merkmale definiert und dem Lehrplan vorangestellt. 

2. Beschluss 

2.1 Die Ergänzung des Bildungsplans Volksschule wird mit den spezifischen Leitideen für die 

Sekundarschule P genehmigt. 

2.2 Der Lehrplan/Stoffplan der Sek P wird zur Kenntnis genommen. 

2.3 Der Lehrplan/Stoffplan Sek P tritt am 1. August 2011 in Kraft. 

Andreas Eng 

Staatsschreiber 



Beilage 

Definition der Sekundarschule P; Leitideen für die Sekundarschule 

Verteiler 

Departement für Bildung und Kultur (7) KF, VEL, YJP, MM, EM, LS, DK 

Amt für Volksschule und Kindergarten (10) Wa, Ruf, YK, KI, cb 

Amt für Berufsbildung, Mittel- und Hochschulen (5) AB 

Verband Solothurner Einwohnergemeinden, VSEG, Postfach 123, 4528 Zuchwil 

Verband Lehrerinnen und Lehrer Solothurn (LSO), Hauptbahnhofstrasse 5, 4500 Solothurn 

Verband Schulleitung Solothurn, VSL SO, Albert Arnold, Schulhaus, 4556 Aeschi 
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